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3.1  

1  

 

  
  

  
  

 

 

                                                      

1 Ist der für eine Stunde berechnete Mittelwert der Konzentration des Geruchsstoffes größer als die 
Beurteilungsschwelle cBS mit dem Wert 0,25 GE/m³, so wird die betreffende Stunde als Geruchsstunde im Sinne von 
Nummer 2.1 Buchstabe c der TA Luft gewertet. Die Anzahl der Geruchsstunden wird aufsummiert und in das 
Verhältnis zu der Gesamtanzahl der ausgewerteten Stunden gesetzt. Das Ergebnis ist die relative Häufigkeit der 
Geruchsstunden. (1) 
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4.1  

4.1.1  

 

- Wohn-/Mischgebiete (WR/WA/MI), IW 0,10 
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5.1  

 

 

5.2  
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- Gem. Nr. 5.5 TA Luft (1) sind Abgase aus geführten Quellen (Schornsteinen) so abzuleiten, 

dass ein ungestörter Abtransport mit der freien Luftströmung ermöglicht wird. Der 

Schornstein soll mindestens eine Höhe von 10 m über der Flur und eine den Dachfirst um 

3 m überragende Höhe haben, 

- Anders als nach TA Luft 2002 gibt es keine vorgegebene Mindestaustrittsgeschwindigkeit 

für den Ansatz von Überhöhung mehr. Das Überhöhungsmodell berücksichtigt dies 

modellintern in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit in Schornsteinhöhe. Je höher 

die Windgeschwindigkeit im Vergleich zur Austrittsgeschwindigkeit ist, desto geringer 

wird die Überhöhung (7), 

- keine wesentliche Beeinflussung durch Bebauung (Gebäude, Vegetation, usw.) im 

weiteren Umkreis um die Quelle zu erwarten ist. Dieser Abstand wird für jedes Hindernis 

als das Sechsfache seiner Höhe bestimmt.  

5.3.4  
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6.1  

6.1.1  

 

6.1.2  
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 Daten einer Messstation des Deutschen Wetterdienstes oder einer anderen nach der 
Richtlinie VDI 3783 Blatt 21 ausgerüsteten und betriebenen Messstation, deren 
Übertragbarkeit auf den festgelegten Ort der meteorologischen Eingangsdaten nach 
Richtlinie VDI 3783 Blatt 20 geprüft wurde,  

 

 Daten, die mit Hilfe von Modellen erzeugt wurden. Die Eignung und Qualität der 
eingesetzten Modelle sowie die Repräsentativität des Datensatzes für den festgelegten 
Ort der meteorologischen Eingangsdaten sind nachzuweisen. 
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6.1.4  
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6.1.5  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

6.1.6  
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6.1.7  

 

 

Zur Erfüllung der o.g. Anforderungen wird in der vorliegenden Untersuchung mit der 

Qualitätsstufe qs=+2 gerechnet2. Mit der Erhöhung der Qualitätsstufe wird die Partikelzahl erhöht 

(je Stufe verdoppelt), wodurch die statistische Unsicherheit verringert wird.  

  

                                                      

2 (14) 
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Meteo View - Lakes Environmental Software & ArguSoft

WINDROSEN-PLOT:

Windmessung Bad Arolsen

BEMERKUNGEN: FIRMENNAME:

BEARBEITER:

DATUM:

27.03.2023

PROJEKT-NR.:

Resultierender Vektor

234 Grad - 32%

NORD

SÜD

WEST OST

2%

4%

6%

8%

10%

Windgeschw.
[kn]

GESAMTANZAHL:

8683 Std.

WINDSTILLE:

0.02%

DATEN-ZEITRAUM:

Start-Datum: 12.09.2014 - 00:00
End-Datum: 11.09.2015 - 23:00

MITTLERE WINDGESCHWINDIGKEIT:

6.85 Knoten

ANZEIGE:

Windgeschwindigkeit
Windrichtung (aus Richtung)

Anlage 3






